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Seit vielen Jahren werden für den kommerziellen Hörfunk (MW und UKW) in den
Niederlanden befristete Frequenzen vergeben. Fast zehn Jahre dauerten die
Diskussionen darüber, wie viele Frequenzen zur Verfügung stehen und wie sie
zugewiesen werden sollen. Vor etwa zwei Jahren wurde ein Konsens gefunden und
es wurde entschieden, neun nationale Lizenzen für kommerzielles UKW-Radio zu
versteigern (Frequenzen für regionales/lokales kommerzielles Radio sind ebenso
verfügbar, sollen hier jedoch nicht weiter diskutiert werden). Dies würde eine
deutliche Erhöhung der Anzahl der Stationen bedeuten. Das niederländische
Parlament änderte jedoch seine Meinung und zwang die Regierung, die
Vergabepläne zu überdenken und die Auktion durch ein Bewerbungsverfahren zu
ersetzen. Dies wurde auch in die Koalitionsvereinbarung der neuen Regierung aus
Parteien des rechten Flügels und Christdemokraten aufgenommen, die im August
ihr Amt antrat.

Das Rotterdamer Gericht ordnete in erster Instanz an, dass die Auktionen
fortgesetzt werden sollten. Nach einer Änderung der einschlägigen Vorschrift, des
Frequentiebesluit (Frequenzdekret), bestätigte das Gericht jedoch den
Ermessensspielraum der Regierung bei der Festlegung des
Vergabemechanismuses, machte der Regierung aber zur Auflage, den Prozess zu
beschleunigen. Im Oktober entschied die Regierung (obwohl sie schon den
Rücktritt erwog), formal mit dem Bewerbungsverfahren fortzufahren. Das
Vergabeverfahren muss im Januar 2003 beginnen, und die neuen Lizenzen
müssen bis Juni 2003 erteilt sein.

Das geänderte Dekret enthält zwei neue Elemente, die direkt die Meinungsfreiheit
betreffen. Erstens werden die Bewerber ein „konstantes Qualitätsniveau"
garantieren müssen. Was das bedeutet, ist noch nicht klar und bedarf weiterer
Diskussionen. Zweitens dürfen Frequenzen nicht an Parteien vergeben oder von
ihnen gehalten werden, wenn diese sie nutzen, um den Frieden zu stören
(verstoren van de openbare orde), Unruhe zu stiften (onrust stoken) oder die
Konfrontation zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu schüren
(bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten). Die Einhaltung dieser Vorschriften, für
die es bereits ähnliche Kriterien im Strafgesetz gibt, wird durch die Minister mit
den entsprechenden Verantwortlichkeiten überwacht. Vor über 20 Jahren wurden
sämtliche niederländische Bestimmungen zur Medienregulierung abgeschafft, die
direkte politische Einflussnahme auf den Rundfunk ermöglichten. Die
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Hauptargumente waren damals, dass diese Vorschriften überholt und mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung unvereinbar seien und dass das Strafrecht
bereits eine ausreichende Handhabe biete. Keines dieser Argumente wird in der
Begründung zur Änderung des Frequenzdekrets diskutiert. Die Gründe für diesen
fundamentalen Wandel bleiben daher im Dunkeln.
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Frequentiebesluit : Stb. 1998, 638; Stb. 2002, 467

Frequenzdekret: Amtsblatt 1998, 638; Änderungen zum Dekret (wie diskutiert):
Amtsblatt 2002, 467
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